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Ziel und Zweck der Planung

Durch den Bebauungsplan sollen die 
Voraussetzungen für die Errichtung eines 
Wohngebietes, einer 3-zügigen Grund-
schule und einer Kita geschaffen werden. 
Die Tennisplätze und das Vereinsheim der 
Kleingartenanlage sollen gesichert werden. 
Das ehemalige Großspielfeld, auf dem 
sich aktuell die Tempohomes befinden, soll 
wieder nutzbar gemacht und für die Zukunft 
gesichert werden.
Durch die Neuordnung können der ruhende 
Verkehr und die Erschließung neu und 
zeitgemäß angeordnet werden. 
Durch die zukünftige Entwicklung werden 
qualifizierte Grünflächen innerhalb des 
neuen Quartiers geschaffen, die zum Ver-
weilen einladen. 

Frühzeitige öffentliche Auslegung

Die frühzeitige Beteiligung nach Bauge-
setzbuch (§3 (1) BauGB) des ausgelegten 
Bebauungsplans in zwei grundlegenden 
Entwurfsvarianten ist abgeschlossen. Als 
Ergänzung dazu wurde im Rahmen einer 
informellen Beteiligung über meinBerlin.de 
eine Umfrage zu den Varianten durchge-
führt, welche am 19.11.2020 abgeschlossen 
wurde. 
Nach Abwägung und Gegenüberstellung 
aller eingegangenen Hinweise sowie der 
Einholung aller Stellungnahmen der Träger 
öffentlicher Belange fiel die Entscheidung 
auf Entwurfsvariante 1. Mit dieser erfolgt 
nun die Weiterarbeit im Bebauungsplan-
verfahren.

WAS PASSIERT AUF 
DER FLÄCHE? 

Für die Fläche im Ortsteil Fennpfuhl zwischen der Kleingartenanlage 
„Langes Höhe“ und der Kreuzung Hohenschönhauser Straße / Weißen-
seer Weg / Konrad-Wolf-Straße soll ein Bebauungsplan aufgestellt wer-
den: Der Bebauungsplan 11-168. 

Am 07. und 08. Mai sind Sie herzlich eingeladen, an der Ideenwerkstatt teilzunehmen 
und Ihre Ideen in den weiteren Bearbeitungsprozess einzubringen. 

07.- 08.05.2021
Wir laden Sie herzlich zur Ideenwerkstatt ein, 
um mit Ihnen über die Weiterentwicklung des 
Gebietes zu diskutieren.  

Der Senator für Stadtentwicklung und 
Wohnen Sebastian Scheel und der Bezirks-
stadtrat Kevin Hönicke heißen Sie herzlich 
willkommen und eröffnen gemeinsam die 
Veranstaltung am 07.05.2021 um 14 Uhr. 

Aufgrund der anhaltenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ist es notwendig, die 
Veranstaltung unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes und in zweistündigen Zeitfenstern mit 
einer festen Anzahl an Teilnehmenden anzubieten. Eine Teilnahme ist daher nur nach vorher 
erfolgter Anmeldung und entsprechender Terminzuweisung möglich. 

Bitte beachten Sie, dass Personen, die Symptome wie Halsschmerzen, Niesen, Husten, Hei-
serkeit und/oder Fieber aufweisen, im Sinne des Infektionsschutzes nicht an der Veranstaltung 
teilnehmen dürfen.

Ort:
auf den Freiflächen des Haus der Generatio-
nen in der Paul-Junius-Str. 64A, 10369 Berlin  

Die Veranstaltung wird zusätzlich per Live-
Stream auf mein.Berlin.de übertragen.

Die Anmeldung erfolgt bevorzugt  
online unter:  
www.anmeldung.ag-urban.de

oder per Email über:  
weissenseer-weg@ag-urban.de

oder per Telefon unter:
030 609 822 549

Je nach aktueller Pandemie-Lage behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen oder 
zu verschieben. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Projekt-Homepage sowie der 
Projektseite auf mein.Berlin. (Links und QR-Codes befinden sich auf der Flyer-Innenseite)

Wir freuen uns auf Sie am ...

10 - 12 Uhr

12 - 14 Uhr

14 - 16 Uhr

16 - 18 Uhr

Samstag  
08.05.2021

WIE GEHT ES WEITER 
IN DEM VERFAHREN 
UND WIE KANN ICH 
MICH EINBRINGEN?

Wann?  Am 7. und 8.05.2021 
Wo?  Auf den Freiflächen des Haus der Generationen; Paul-Junius-Str. 64A, 10369 Berlin  

Ideenwerkstatt 
Wohnen - Schule - Grün

In der Ideenwerkstatt sollen gemeinsam mit Ihnen auf der Grundlage der ermittelten 
Vorzugsvariante für Teilbereiche des Plangebietes weitere Ideen erarbeitet und diskutiert 
werden. Es werden innerhalb des planungsrechtlichen Rahmens mögliche, benötigte und 
umsetzbare Nutzungen, städtebauliche Setzungen und Raumbildungen diskutiert. 
Die Ergebnisse fließen in den Entwurf des Bebauungsplans ein und werden für die Ausdiffe-
renzierung des städtebaulichen Konzeptes genutzt.

Informationen finden Sie hier:

Im inneren Teil dieses Flyers ist der aktuelle 
Stand des Bebauungsplanentwurfes darge-
stellt, der als Grundlage der Diskussionen 
dient.
Informationen zum Bebauungsplanverfah-
ren, zu bereits vorliegenden Gutachten und 
zur Gesamtzeitplanung finden Sie auf der 
Projekt-Homepage unter:  

Sie wollen sich schon jetzt beteiligen und 
haben bereits Ideen?

Bereits im Vorfeld der Ideenwerkstatt kön-
nen Sie auf mein.Berlin.de Ideen & Hinweise 
abgeben. Diese fließen in die weitere Planung 
ein und werden in der Ideenwerkstatt auf-
gegriffen und angesprochen. Entdecken Sie 
unsere digitalen Angebote auf mein.Berlin:

www.mein.berlin.de/projek-
te/informelle-beteiligung-
zum-b-planverfahren-11-168-

www.stadtentwicklung.berlin.
de/wohnen/wohnungsbau/
weitere_wohnungsbaustand-
orte/hohenschoenhauser_str_

14 - 16 Uhr

16 - 18 Uhr

Freitag  
07.05.2021

18 - 20 Uhr

AG.URBAN URBAN DESiGN
ARCHiTEKTUR
PARTiZiPATION
STRATEGiE
KONZEPTE

www.ag-urban.de

https://mein.berlin.de/projekte/informelle-beteiligung-zum-b-planverfahren-11-168-/
https://mein.berlin.de/projekte/informelle-beteiligung-zum-b-planverfahren-11-168-/
https://mein.berlin.de/projekte/informelle-beteiligung-zum-b-planverfahren-11-168-/
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/weitere_wohnungsbaustandorte/hohenschoenhauser_str_weissenseer_weg/
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/weitere_wohnungsbaustandorte/hohenschoenhauser_str_weissenseer_weg/
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Textliche Festsetzungen

A
rt der baulichen N

utzung

1.
Im

 urbanen G
ebiet können die in § 6a Abs. 2 N

r. 3 der Baunutzungsverordnung
genannten Einzelhandelsbetriebe nur ausnahm

sw
eise und nur im

 1. Vollgeschoss
zugelassen w

erden.

2.
Im

 urbanen G
ebiet können die in § 6a Abs. 2 N

r. 3 der Baunutzungsverordnung
genannten Betriebe des Beherbergungsgew

erbes nur ausnahm
sw

eise zugelassen
w

erden .

3.
Im

 allgem
einen W

ohngebiet sind die Ausnahm
en nach § 4 Abs. 3 N

r. 1 (Betriebe des
Beherbergungsgew

erbes), N
r. 4 (G

artenbaubetriebe) und N
r. 5 (Tankstellen) der

Baunutzungsverordnung nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

4.
Im

 urbanen G
ebiet sind die Ausnahm

en nach § 6a Abs. 3 N
r. 1 (Vergnügungsstätten)

und 
N

r. 
2 

(Tankstellen) 
der 

Baunutzungsverordnung 
nicht 

Bestandteil 
des

Bebauungsplans.

M
aß der baulichen N

utzung

5.
Bei 

der 
Erm

ittlung 
der 

zulässigen 
G

eschossfläche 
sind 

in 
den 

allgem
einen

W
ohngebieten und im

 urbanen G
ebiet die Flächen von Aufenthaltsräum

en in anderen
als Vollgeschossen einschließlich der dazugehörigen Treppenräum

e und einschließlich
ihrer U

m
fassungsw

ände m
itzurechnen.

B
auw

eise, überbaubare G
rundstücksflächen

6.
Für 

die 
allgem

einen 
W

ohngebiete 
und 

das 
urbane 

G
ebiet 

w
ird 

als 
Bauw

eise
festgesetzt:
-

geschlossene 
Bauw

eise 
entlang 

der 
Straßen 

W
eißenseer 

W
eg 

und
H

ohenschönhauser Straße bis zu einem
 Abstand von 20 m

; gerechnet ab der
straßenseitig festgesetzten Baugrenze

-
abw

eichende Bauw
eise m

it Zulässigkeit von G
ebäuden ohne Längenbeschränkung

m
it seitlichen G

renzabständen ab einem
 Abstand von 20 m

; gerechnet ab der
straßenseitig festgesetzten Baugrenze

W
eitere A

rten der N
utzung

7.
Innerhalb 

der 
Flächen 

für 
Sport- 

und 
Spielanlagen 

m
it 

der 
Zw

eckbestim
m

ung
„U

ngedeckte Sportanlage“ ist die Errichtung eingeschossiger Sportfunktionsgebäude
nur 

auf 
den 

überbaubaren 
G

rundstücksflächen 
zulässig. 

D
ie 

G
rundfläche 

der
baulichen Anlagen der Sportfunktionsgebäude darf 100 m

² nicht überschreiten.

8.
In 

den allgem
einen 

W
ohngebieten 

und 
im

 urbanen G
ebiet sind 

Stellplätze 
und

G
aragen unzulässig. D

ies gilt nicht für die festgesetzten Flächen für Stellplätze und
G

em
einschaftsgaragen, 

für 
Tiefgaragen 

sow
ie 

für 
Stellplätze 

für 
schw

er
G

ehbehinderte , 
R

ollstuhlnutzerinnen 
und 

R
ollstuhlnutzer 

sow
ie 

für
Abstellm

öglichkeiten für Fahrräder .

9.
In den allgem

einen W
ohngebieten und im

 urbanen G
ebiet dürfen nur W

ohngebäude
errichtet 

w
erden, 

bei 
denen 

ein 
Anteil 

von 
m

indestens 
30 

%
 

der 
zulässigen

G
eschossfläche, die für W

ohnungen zu verw
enden ist, m

it M
itteln der sozialen

W
ohnraum

förderung 
gefördert 

w
erden 

könnten. 
Ausnahm

sw
eise 

können
W

ohngebäude ohne förderungsfähige W
ohnungen zugelassen w

erden, w
enn der nach

Satz 1 erforderliche M
indestanteil in einem

 anderen G
ebäude in den allgem

einen
W

ohngebieten bzw
. im

 urbanen G
ebiet zusätzlich erbracht w

ird.

10.D
ie Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht G

egenstand der Festsetzung.

11.In der G
rünfläche m

it der Zw
eckbestim

m
ung „Private D

auerkleingärten“ kann nur ein
eingeschossiges Vereinshaus zugelassen w

erden, dessen G
rundfläche 250 m

² nicht
überschreitet und das m

it der Zw
eckbestim

m
ung im

 Einklang steht.

12.Auf der Fläche für den G
em

einbedarf m
it der Zw

eckbestim
m

ung „Schule und Sport“ ist
auch eine N

utzung für außerschulische Sport- und Spielzw
ecke zulässig.

13.In 
den 

allgem
einen 

W
ohngebieten 

und 
im

 
urbanen 

G
ebiet 

sind 
auf 

den 
nicht

überbaubaren G
rundstücksflächen N

ebenanlagen und Einrichtungen im
 Sinne von

§ 14 Abs. 1 BauN
VO

 unzulässig.

Im
m

issionsschutz

14.Im
 G

eltungsbereich des Bebauungsplans ist nur die Verw
endung von Erdgas oder

H
eizöl EL als Brennstoff zugelassen. D

ie Verw
endung anderer Brennstoffe ist dann

zulässig, 
w

enn 
sichergestellt 

ist, 
dass 

die 
M

assenström
e 

von 
Schw

efeldioxiden,
Stickstoffoxiden 

und 
Staub 

bezogen 
auf 

den 
Energiegehalt 

des 
eingesetzten

Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von H
eizöl EL sind.

15.Zum
 Schutz vor Verkehrslärm

 m
uss in G

ebäuden entlang der Straßen W
eißenseer

W
eg 

und 
H

ohenschönhauser 
Straße 

m
indestens 

ein 
Aufenthaltsraum

 
von

W
ohnungen, 

bei 
W

ohnungen 
m

it 
m

ehr 
als 

zw
ei 

Aufenthaltsräum
en 

m
üssen

m
indestens die H

älfte der Aufenthaltsräum
e m

it jew
eils m

indestens einem
 Fenster

zum
 Blockinnenbereich oder zu einer von den genannten Straßen abgew

andten Seite
ausgerichtet sein. H

iervon ausgenom
m

en sind W
ohnungen, bei denen m

indestens
zw

ei Außenw
ände nicht zu einer lärm

abgew
andten Seite ausgerichtet sind.

In 
W

ohnungen, 
bei 

denen 
m

indestens 
zw

ei 
Außenw

ände 
nicht 

zu 
einer

lärm
abgew

andten 
Seite 

ausgerichtet 
sind, 

m
üssen 

in 
m

indestens 
einem

Aufenthaltsraum
 

(bei 
W

ohnungen 
m

it 
bis 

zu 
zw

ei 
Aufenthaltsräum

en) 
bzw

. 
in

m
indestens der H

älfte der Aufenthaltsräum
e (bei W

ohnungen m
it m

ehr als zw
ei

Aufenthaltsräum
en) 

durch 
besondere 

Fensterkonstruktionen 
unter 

W
ahrung 

einer
ausreichenden Belüftung oder durch andere bauliche M

aßnahm
en gleicher W

irkung
Schallpegeldifferenzen erreicht w

erden, die gew
ährleisten, dass ein Beurteilungspegel

von 30 dB(A) w
ährend der N

achtzeit in dem
 R

aum
 oder den R

äum
en bei m

indestens
einem

 teilgeöffneten Fenster nicht überschritten w
ird.

Sonstige Festsetzungen

16.D
ie nicht überbaubare G

rundstücksfläche A ist m
it einem

 G
eh- und R

adfahrrecht
zugunsten der Allgem

einheit zu belasten.
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Art und M
aß der baulichen N

utzung, Bauw
eise, Baulinien, Baugrenzen, H

öhe baulicher Anlagen

3,0

bis

W
R

0,4

60,9
Flur 10

9649A

z.B.

z.B.

Schornstein
Zaun, H

ecke

-II
U

nterirdisches Bauw
erk

m
it G

eschosszahl und D
urchfahrt

H
ochspannungsm

ast

in M
eter über N

H
N

    z.B.

Parkhaus

G
rundstücksnum

m
er

Laubbaum
, N

adelbaum

W
irtschafts-, Industriegebäude

G
eländehöhe, Straßenhöhe

N
aturdenkm

al (Laub-, N
adelbaum

)

oder G
arage

W
ohn- oder Ö

ffentliches G
ebäude

G
ew

ässer

Brücke

Straßenbegrenzungslinie

Baulinie, Baugrenze

Flurstücksnum
m

er; Flurnum
m

er

G
em

arkungsgrenze

Bordkante

O
rtsteilgrenze

Bezirksgrenze

Landesgrenze (Bundesland)

M
auer, Stützm

auer

V

Flurgrenze

auch

Linie zur Abgrenzung des
(§ 23 Abs. 3 Satz 3 BauN

VO
)

m
it Angabe der G

eschosse

z.B.

z.B.

z.B.

12,4 m
 über G

ehw
eg

124,5 m
 über N

H
N

116,0 m
 bis 124,5 m

 über N
H

N

124,5 m
 über N

H
N

z.B.

z.B.

G
arage

Kinderspielplatz

Tiefgarage

G
eschützter Landschaftsbestandteil

G
em

einschaftsstellplätze

Besonderer N
utzungszw

eck von Flächen

M
it G

eh-, Fahr- und Leitungsrechten zu

G
em

einschaftstiefgaragen

N
aturschutzgebiet

Landschaftschutzgebiet

N
aturdenkm

al                  

G
ebäude

Stellplatz

Einzelanlage, die dem
 D

enkm
alschutz unterliegt

Stellplätze
Tiefgaragen

belastende Flächen

G
em

einschaftsgaragen
G

em
einschaftsanlagen

G
aragengebäude m

it D
achstellplätzen

G
aragen

Arkade

N.D.

D NLLB

m
it Angabe der G

eschosse

m
it Angabe der G

eschosse

m
it Angabe der G

eschosse

m
it Angabe der G

eschosse

z.B.

Tiefstraße

Künftige Industriebahn (in Aussicht genom
m

en)

Brücke

U
m

grenzung der Flächen für den Luftverkehr

U
m

grenzung der Flächen, deren Böden erheblich
m

it um
w

eltgefährdenden Stoffen belastet sind

U
m

grenzung von Flächen für Zuordnungen nach §9
Abs. 1a Baugesetzbuch
(Kom

bination m
it anderen Planzeichen m

öglich)

G
renze des räum

lichen G
eltungsbereichs

Abgrenzungen unterschiedlicher N
utzung

U
m

grenzung von Flächen für besondere Anlagen und

U
m

grenzung von Flächen für

Vorkehrungen zum
 Schutz vor schädlichen

Entw
icklung von Boden, N

atur und Landschaft

des Bebauungsplanes

W
asserschutzgebiet (G

rundw
assergew

innung)

Straßenbahn

W
asserfläche

Bahnanlage

H
ochstraße

U
m

w
elteinw

irkungen im
 Sinne des Bundes-

G
W

 400 m
² bis 500 m

²

0,7

Verkehrsflächen besonderer Zw
eckbestim

m
ung

U
m

grenzung der Flächen für

Bäum
en

Anpflanzen von
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

U
m

grenzung von Flächen zum
 Anpflanzen von Bäum

en,

H
ochspannungsleitung

sonstigen Bepflanzungen

Private Verkehrsfläche

öffentliche Parkfläche

Straßenverkehrsfläche

z.B.

z.B.

G
asdruckregler

sonstigen Bepflanzungen

Trafostation
z.B.

als M
indest- und H

öchstm
aß

(§ 9 Abs.1 N
r.6 BauG

B)

als M
indest- und H

öchstm
aß

als H
öchstm

aß

als H
öchstm

aß

G
eschossfläche

W
ohnungen

Beschränkung der Zahl der

G
eschossflächenzahl

Baum
assenzahl

Sonstiges Sondergebiet

Baum
asse

Sondergebiet (Erholung)

Industriegebiet

G
ew

erbegebiet

Kerngebiet

M
ischgebiet

D
orfgebiet

Besonderes W
ohngebiet

Allgem
eines W

ohngebiet

R
eines W

ohngebiet

Kleinsiedlungsgebiet

(§11 BauN
VO

)

0,5

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

4000 m
³

500 m
²

z.B.

z.B.

0,7

2W
o

(§ 4a BauN
VO

)

(§10 BauN
VO

)

(§ 9 BauN
VO

)

(§ 8 BauN
VO

)

(§ 7 BauN
VO

)

(§ 6 BauN
VO

)

(§ 5 BauN
VO

)

(§ 4 BauN
VO

)

(§ 3 BauN
VO

)

(§ 2 BauN
VO

)

Flurstücksgrenze

z.B.

z.B.

U
m

grenzung von Flächen zum
 Schutz, zur Pflege und zur

Sträuchern

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Bäum
en

Erhaltung von

Bereich ohne Ausfahrt

Bereich ohne Einfahrt

Straßenbegrenzungslinie

Sträuchern

Straßenseite

Straßenseite

Straßenseite

als M
indest- und H

öchstm
aß

als M
indest- und H

öchstm
aß

N
ur Einzelhäuser zulässig

N
ur H

ausgruppen  zulässig

N
ur Einzel- und D

oppelhäuser zulässig

als H
öchstm

aß

Baulinie

G
eschlossene Bauw

eise

Baugrenze

G
rundflächenzahl

G
rundfläche

Zahl der Vollgeschosse

zw
ingend

O
ffene Bauw

eise

(§ 23 Abs. 2 Satz 1 BauN
VO

)

z.B.

z.B.

z.B.

53,5 m
 über N

H
N

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

100 m
²

z.B.

und für die Erhaltung
U

m
grenzung von Flächen m

it Bindung für Bepflanzungen

Im
m

issionsschutzgesetzes

U
m

grenzung der G
ebiete, in denen zum

 Schutz vor schädlichen

Sichtfläche

H
öhenlage bei Festsetzungen

(in M
eter über N

H
N

)                   z.B.

E

G
esam

tanlage (Ensem
ble), die dem

D
enkm

alschutz unterliegen

35,4

z.B.

z.B.

m
it G

eschosszahl Zeichenerklärung
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für das G

elände zw
ischen südlicher G

renze der Kleingartenanlage
„Langes H

öhe", W
eißenseer W

eg, H
ohenschönhauser Straße,

w
estlicher G

renze des Flurstücks 4026, Flur 214 (Stichstraße
H

ohenschönhauser Straße), südlicher G
renze des Flurstücks 4025,

Flur 214 (Verbindungsw
eg H

ohenschönhauser Straße) und
Bezirksgrenze im

 Bezirk Lichtenberg,
O

rtsteile Fennpfuhl und Alt-H
ohenschönhausen

Planunterlage

G

für die Abfallentsorgung und Abw
asserbeseitigung

S
O

Fläche für die Landw
irtschaft

Flächen für Sport- und Spielanlagen

H D

W
S

G
F

G
F

O
K

B
M

III

O
K

V

III - V

G
R

(z.B. Tiefgarage)

THFH

H
öhe baulicher Anlagen über einem

 Bezugspunkt

N
ur D

oppelhäuser zulässig

Traufhöhe

Firsthöhe

O
berkante

zw
ingend

als H
öchstm

aß

(§ 23 Abs. 3 Satz 1 BauN
VO

)

z.B.

z.B.

z.B.

U
m

w
elteinw

irkungen im
 Sinne des Bundes-Im

m
issions-

schutzgesetzes bestim
m

te luftverunreinigende Stoffe
nicht oder nur beschränkt verw

endet w
erden dürfen

U
m

grenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Flächen

Erhaltungsbereich

D

O
K

M
U

U
rbanes G

ebiet
(§ 6a BauN

VO
)

U
m

fanges von Abw
eichungen

D
ie vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch sow

eit sie in diesem
 Bebauungsplan nicht verw

endet w
erden.

Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauN
VO

) in der Fassung vom
 21. N

ovem
ber 2017 (BG

Bl. I S. 3786)
und die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom

 18. D
ezem

ber 1990 (BG
Bl. 1991 I S. 58),

zuletzt geändert durch Artikel 3 des G
esetzes vom

 4. M
ai 2017 (BG

Bl. I S. 1057).

Aufgestellt: Berlin, den

Senatsverw
altung für Stadtentw

icklung und W
ohnen

Sonderreferat W
ohnungsbau

R
eferatsleiter

D
er Bebauungsplan w

urde in der Zeit vom
             bis einschließlich                  öffentlich ausgelegt.

D
as Abgeordnetenhaus von Berlin hat dem

 Bebauungsplan am
              zugestim

m
t.

Berlin, den      .       . 

Senatsverw
altung für Stadtentw

icklung und W
ohnen

Sonderreferat W
ohnungsbau

R
eferatsleiter

D
er Bebauungsplan ist aufgrund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung m

it § 7 Abs. 2 des G
esetzes zur Ausführung des

Baugesetzbuchs durch Verordnung vom
 heutigen Tage festgesetzt w

orden.

Berlin, den     .      .

Senatsverw
altung für Stadtentw

icklung und W
ohnen

Senator/in

D
ie Verordnung ist am

 
im

 G
esetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S.

verkündet w
orden.
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S 89

Textliche Festsetzungen

A
rt der baulichen N

utzung

1.
Im

 urbanen G
ebiet können die in § 6a Abs. 2 N

r. 3 der Baunutzungsverordnung
genannten Einzelhandelsbetriebe nur ausnahm

sw
eise und nur im

 1. Vollgeschoss
zugelassen w

erden.

2.
Im

 urbanen G
ebiet können die in § 6a Abs. 2 N

r. 3 der Baunutzungsverordnung
genannten Betriebe des Beherbergungsgew

erbes nur ausnahm
sw

eise zugelassen
w

erden .

3.
Im

 allgem
einen W

ohngebiet sind die Ausnahm
en nach § 4 Abs. 3 N

r. 1 (Betriebe des
Beherbergungsgew

erbes), N
r. 4 (G

artenbaubetriebe) und N
r. 5 (Tankstellen) der

Baunutzungsverordnung nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

4.
Im

 urbanen G
ebiet sind die Ausnahm

en nach § 6a Abs. 3 N
r. 1 (Vergnügungsstätten)

und 
N

r. 
2 

(Tankstellen) 
der 

Baunutzungsverordnung 
nicht 

Bestandteil 
des

Bebauungsplans.

M
aß der baulichen N

utzung

5.
Bei 

der 
Erm

ittlung 
der 

zulässigen 
G

eschossfläche 
sind 

in 
den 

allgem
einen

W
ohngebieten und im

 urbanen G
ebiet die Flächen von Aufenthaltsräum

en in anderen
als Vollgeschossen einschließlich der dazugehörigen Treppenräum

e und einschließlich
ihrer U

m
fassungsw

ände m
itzurechnen.

B
auw

eise, überbaubare G
rundstücksflächen

6.
Für 

die 
allgem

einen 
W

ohngebiete 
und 

das 
urbane 

G
ebiet 

w
ird 

als 
Bauw

eise
festgesetzt:
-

geschlossene 
Bauw

eise 
entlang 

der 
Straßen 

W
eißenseer 

W
eg 

und
H

ohenschönhauser Straße bis zu einem
 Abstand von 20 m

; gerechnet ab der
straßenseitig festgesetzten Baugrenze

-
abw

eichende Bauw
eise m

it Zulässigkeit von G
ebäuden ohne Längenbeschränkung

m
it seitlichen G

renzabständen ab einem
 Abstand von 20 m

; gerechnet ab der
straßenseitig festgesetzten Baugrenze

W
eitere A

rten der N
utzung

7.
Innerhalb 

der 
Flächen 

für 
Sport- 

und 
Spielanlagen 

m
it 

der 
Zw

eckbestim
m

ung
„U

ngedeckte Sportanlage“ ist die Errichtung eingeschossiger Sportfunktionsgebäude
nur 

auf 
den 

überbaubaren 
G

rundstücksflächen 
zulässig. 

D
ie 

G
rundfläche 

der
baulichen Anlagen der Sportfunktionsgebäude darf 100 m

² nicht überschreiten.

8.
In 

den allgem
einen 

W
ohngebieten 

und 
im

 urbanen G
ebiet sind 

Stellplätze 
und

G
aragen unzulässig. D

ies gilt nicht für die festgesetzten Flächen für Stellplätze und
G

em
einschaftsgaragen, 

für 
Tiefgaragen 

sow
ie 

für 
Stellplätze 

für 
schw

er
G

ehbehinderte , 
R

ollstuhlnutzerinnen 
und 

R
ollstuhlnutzer 

sow
ie 

für
Abstellm

öglichkeiten für Fahrräder.

9.
In den allgem

einen W
ohngebieten und im

 urbanen G
ebiet dürfen nur W

ohngebäude
errichtet 

w
erden, 

bei 
denen 

ein 
Anteil 

von 
m

indestens 
30 

%
 

der 
zulässigen

G
eschossfläche, die für W

ohnungen zu verw
enden ist, m

it M
itteln der sozialen

W
ohnraum

förderung 
gefördert 

w
erden 

könnten. 
Ausnahm

sw
eise 

können
W

ohngebäude ohne förderungsfähige W
ohnungen zugelassen w

erden, w
enn der nach

Satz 1 erforderliche M
indestanteil in einem

 anderen G
ebäude in den allgem

einen
W

ohngebieten bzw
. im

 urbanen G
ebiet zusätzlich erbracht w

ird.

10.D
ie Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht G

egenstand der Festsetzung.

11.In der G
rünfläche m

it der Zw
eckbestim

m
ung „Private D

auerkleingärten“ kann nur ein
eingeschossiges Vereinshaus zugelassen w

erden, dessen G
rundfläche 250 m

² nicht
überschreitet und das m

it der Zw
eckbestim

m
ung im

 Einklang steht.

12.Auf der Fläche für den G
em

einbedarf m
it der Zw

eckbestim
m

ung „Schule und Sport“ ist
auch eine N

utzung für außerschulische Sport- und Spielzw
ecke zulässig.

13.In 
den 

allgem
einen 

W
ohngebieten 

und 
im

 
urbanen 

G
ebiet 

sind 
auf 

den 
nicht

überbaubaren G
rundstücksflächen N

ebenanlagen und Einrichtungen im
 Sinne von

§ 14 Abs. 1 BauN
VO

 unzulässig.

Im
m

issionsschutz

14.Im
 G

eltungsbereich des Bebauungsplans ist nur die Verw
endung von Erdgas oder

H
eizöl EL als Brennstoff zugelassen. D

ie Verw
endung anderer Brennstoffe ist dann

zulässig, 
w

enn 
sichergestellt 

ist, 
dass 

die 
M

assenström
e 

von 
Schw

efeldioxiden,
Stickstoffoxiden 

und 
Staub 

bezogen 
auf 

den 
Energiegehalt 

des 
eingesetzten

Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von H
eizöl EL sind.

15.Zum
 Schutz vor Verkehrslärm

 m
uss in G

ebäuden entlang der Straßen W
eißenseer

W
eg 

und 
H

ohenschönhauser 
Straße 

m
indestens 

ein 
Aufenthaltsraum

 
von

W
ohnungen, 

bei 
W

ohnungen 
m

it 
m

ehr 
als 

zw
ei 

Aufenthaltsräum
en 

m
üssen

m
indestens die H

älfte der Aufenthaltsräum
e m

it jew
eils m

indestens einem
 Fenster

zum
 Blockinnenbereich oder zu einer von den genannten Straßen abgew

andten Seite
ausgerichtet sein. H

iervon ausgenom
m

en sind W
ohnungen, bei denen m

indestens
zw

ei Außenw
ände nicht zu einer lärm

abgew
andten Seite ausgerichtet sind.

In 
W

ohnungen, 
bei 

denen 
m

indestens 
zw

ei 
Außenw

ände 
nicht 

zu 
einer

lärm
abgew

andten 
Seite 

ausgerichtet 
sind, 

m
üssen 

in 
m

indestens 
einem

Aufenthaltsraum
 

(bei 
W

ohnungen 
m

it 
bis 

zu 
zw

ei 
Aufenthaltsräum

en) 
bzw

. 
in

m
indestens der H

älfte der Aufenthaltsräum
e (bei W

ohnungen m
it m

ehr als zw
ei

Aufenthaltsräum
en) 

durch 
besondere 

Fensterkonstruktionen 
unter 

W
ahrung 

einer
ausreichenden Belüftung oder durch andere bauliche M

aßnahm
en gleicher W

irkung
Schallpegeldifferenzen erreicht w

erden, die gew
ährleisten, dass ein Beurteilungspegel

von 30 dB(A) w
ährend der N

achtzeit in dem
 R

aum
 oder den R

äum
en bei m

indestens
einem

 teilgeöffneten Fenster nicht überschritten w
ird.

Sonstige Festsetzungen

16.D
ie nicht überbaubare G

rundstücksfläche A ist m
it einem

 G
eh- und R

adfahrrecht
zugunsten der Allgem

einheit zu belasten.

M
it Beendigung der frühzeitigen Beteiligung w

urden alle vorge-
brachten Argum

ente und M
einungen ausgew

ertet. Im
 Ergebnis der 

G
esam

tschau der Einreichungen stellte sich Variante 1a/b in der 
Abw

ägung zu Variante 2 als die bessere Lösung dar. 
In Variante 1a/b w

ird dabei auch eine höhere Flexibilität bei der 
G

estaltung der entsprechenden Flächen und Baum
aßnahm

en als 
in Variante 2 erreicht. M

it der Konzentration der G
em

einbedarfsflä-
chen (Schule und Sport) im

 W
esten können die W

ohnungsbauflä-

chen im
 O

sten und im
 Zentrum

 des Plangebiets zusam
m

enhängend 
angeordnet w

erden. D
ie Sportflächen sollen auch außerschulischen 

N
utzungen zur Verfügung stehen, w

odurch m
it Lärm

em
issionen 

auch nach dem
 regulären Schulbetrieb zu rechnen ist. D

urch die 
Anordnung der N

utzungen in Variante 1a/b gelingt eine deutliche 
Trennung der beiden N

utzungen m
it einer kleineren gem

einsam
en 

G
ebietsgrenze. D

urch diese Trennung der Flächen lassen sich m
ög-

liche (Lärm
-)Konflikte einfacher bew

ältigen. 

D
ie Forderung nach der W

iederherstellung des ehem
aligen G

roß-
spielfeldes w

urde sow
ohl von Behörden und Vereinen als auch von 

Bürger:innen gestellt. D
ieser Forderung w

urde gefolgt. D
adurch 

ist ein zusätzlicher Flächenbedarf entstanden. U
m

 diesen Bedarf 
abzudecken, w

urde eine vertiefende U
ntersuchung der m

öglichen 
U

nterbringung im
 Bereich der Schulfläche durchgeführt. Es w

ur-
de überprüft, ob alle gew

ollten und vorgeschriebenen N
utzungen 

dort realisierbar sind. D
as Ergebnis w

ar, dass die optim
ale Lage 

des Feldes dem
 früheren Standort entspricht. D

ie Konzentrati-
on der Sport- und Schulflächen ist sinnvoll, w

eil som
it Synergien  

geschaffen w
erden, w

ie z. Bsp. die N
utzung der Sanitärräum

e durch 
den Tennisverein und andere Sportm

annschaften. 
Eine Entscheidung, ob ein urbanes G

ebiet an der Kreuzung um
ge-

setzt w
ird, ist noch nicht getroffen, w

ird aber im
 w

eiteren Verfahren, 
ebenso w

ie noch offene Fragen zur Freiraum
gestaltung, den Park-

plätzen und der Erschließung, untersucht und geklärt.
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Sonstige Festsetzungen

Art und M
aß der baulichen N

utzung, Bauw
eise, Baulinien, Baugrenzen, H

öhe baulicher Anlagen

3,0

bis

W
R

0,4

60,9
Flur 10

9649A

z.B.

z.B.

Schornstein
Zaun, H

ecke

-II
U

nterirdisches Bauw
erk

m
it G

eschosszahl und D
urchfahrt

H
ochspannungsm

ast

in M
eter über N

H
N

    z.B.

Parkhaus

G
rundstücksnum

m
er

Laubbaum
, N

adelbaum

W
irtschafts-, Industriegebäude

G
eländehöhe, Straßenhöhe

N
aturdenkm

al (Laub-, N
adelbaum

)

oder G
arage

W
ohn- oder Ö

ffentliches G
ebäude

G
ew

ässer

Brücke

Straßenbegrenzungslinie

Baulinie, Baugrenze

Flurstücksnum
m

er; Flurnum
m

er

G
em

arkungsgrenze

Bordkante

O
rtsteilgrenze

Bezirksgrenze

Landesgrenze (Bundesland)

M
auer, Stützm

auer

V

Flurgrenze

auch

Linie zur Abgrenzung des
(§ 23 Abs. 3 Satz 3 BauN

VO
)

m
it Angabe der G

eschosse

z.B.

z.B.

z.B.

12,4 m
 über G

ehw
eg

124,5 m
 über N

H
N

116,0 m
 bis 124,5 m

 über N
H

N

124,5 m
 über N

H
N

z.B.

z.B.

G
arage

Kinderspielplatz

Tiefgarage

G
eschützter Landschaftsbestandteil

G
em

einschaftsstellplätze

Besonderer N
utzungszw

eck von Flächen

M
it G

eh-, Fahr- und Leitungsrechten zu

G
em

einschaftstiefgaragen

N
aturschutzgebiet

Landschaftschutzgebiet

N
aturdenkm

al                  

G
ebäude

Stellplatz

Einzelanlage, die dem
 D

enkm
alschutz unterliegt

Stellplätze
Tiefgaragen

belastende Flächen

G
em

einschaftsgaragen
G

em
einschaftsanlagen

G
aragengebäude m

it D
achstellplätzen

G
aragen

Arkade

N.D.

D NLLB

m
it Angabe der G

eschosse

m
it Angabe der G

eschosse

m
it Angabe der G

eschosse

m
it Angabe der G

eschosse

z.B.

Tiefstraße

Künftige Industriebahn (in Aussicht genom
m

en)

Brücke

U
m

grenzung der Flächen für den Luftverkehr

U
m

grenzung der Flächen, deren Böden erheblich
m

it um
w

eltgefährdenden Stoffen belastet sind

U
m

grenzung von Flächen für Zuordnungen nach §9
Abs. 1a Baugesetzbuch
(Kom

bination m
it anderen Planzeichen m

öglich)

G
renze des räum

lichen G
eltungsbereichs

Abgrenzungen unterschiedlicher N
utzung

U
m

grenzung von Flächen für besondere Anlagen und

U
m

grenzung von Flächen für

Vorkehrungen zum
 Schutz vor schädlichen

Entw
icklung von Boden, N

atur und Landschaft

des Bebauungsplanes

W
asserschutzgebiet (G

rundw
assergew

innung)

Straßenbahn

W
asserfläche

Bahnanlage

H
ochstraße

U
m

w
elteinw

irkungen im
 Sinne des Bundes-

G
W

 400 m
² bis 500 m

²

0,7

Verkehrsflächen besonderer Zw
eckbestim

m
ung

U
m

grenzung der Flächen für

Bäum
en

Anpflanzen von
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

U
m

grenzung von Flächen zum
 Anpflanzen von Bäum

en,

H
ochspannungsleitung

sonstigen Bepflanzungen

Private Verkehrsfläche

öffentliche Parkfläche

Straßenverkehrsfläche

z.B.

z.B.

G
asdruckregler

sonstigen Bepflanzungen

Trafostation
z.B.

als M
indest- und H

öchstm
aß

(§ 9 Abs.1 N
r.6 BauG

B)

als M
indest- und H

öchstm
aß

als H
öchstm

aß

als H
öchstm

aß

G
eschossfläche

W
ohnungen

Beschränkung der Zahl der

G
eschossflächenzahl

Baum
assenzahl

Sonstiges Sondergebiet

Baum
asse

Sondergebiet (Erholung)

Industriegebiet

G
ew

erbegebiet

Kerngebiet

M
ischgebiet

D
orfgebiet

Besonderes W
ohngebiet

Allgem
eines W

ohngebiet

R
eines W

ohngebiet

Kleinsiedlungsgebiet

(§11 BauN
VO

)

0,5

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

4000 m
³

500 m
²

z.B.

z.B.

0,7

2W
o

(§ 4a BauN
VO

)

(§10 BauN
VO

)

(§ 9 BauN
VO

)

(§ 8 BauN
VO

)

(§ 7 BauN
VO

)

(§ 6 BauN
VO

)

(§ 5 BauN
VO

)

(§ 4 BauN
VO

)

(§ 3 BauN
VO

)

(§ 2 BauN
VO

)

Flurstücksgrenze

z.B.

z.B.

U
m

grenzung von Flächen zum
 Schutz, zur Pflege und zur

Sträuchern

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt
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